
1. Die beantragte Mitgliedschaft im Kali-Fighter e. V. wird wirksam mit der schriftlichen
    Bestätigung durch den Vorstand des Vereines.
2. Voraussetzung für die Teilnahme an den Kursen ist die Mitgliedschaft im 
    Kali-Fighter e. V.
3. Der Verein ist verpflichtet, für den Kursteilnehmer einen Kursplatz freizuhalten, 
    gleichgültig, ob der Kurs von dem Teilnehmer in Anspruch genommen wird oder nicht.
4. Der Kursteilnehmer versichert, an keiner Krankheit oder Verletzung zu leiden, welche
    die Teilnahme an dem Kurs in Frage stellt.
5. Der Kursteilnehmer ist selbst für den Versicherungsschutz verantworltich.

Die Mitgliedschaft beginnt am: ______________ und läuft 6 Monate bei monatlicher oder
halbjährlicher Zahlweise bzw. 12 Monate bei jährlicher Zahlweise.

Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um 6 bzw. 12 Monate, wenn nicht bis
spätestens einen Monat vor Ablauf des Vertrages eine Kündigung eingegangen ist.

Der Mitgliedsbeitrag des Kali-Fighter e. V. beträgt monatlich:
Erwachsene:  ____________________________  €  4,00
Kinder und Jugendliche:  ___________________  €  3,00
Familien   _______________________________  €  8,00

Die Kursteilnahme beginnt am: ______________ und läuft 6 Monate bei monatlicher oder
halbjährlicher Zahlweise bzw. 12 Monate bei jährlicher Zahlweise.

Die Kursteilnahme verlängert sich automatisch um 6 bzw. 12 Monate, wenn nicht bis
spätestens einen Monat vor Ablauf des Vertrages eine Kündigung eingegangen ist.
Die Kursgebühr beträgt € __________ monatlich (gemäß der aktuellen Gebührenordnung
des Kali.Fighter e. V.)

Art des Kurses:  Kali          Kali & Qi Gong                  
   Qi Gong              1 Wochentag         

MIT-_______

Nutzung Kraftraum

ANMELDUNG ZU TRAININGSKURSEN/KRAFTRAUMNUTZUNG



6.   eine Haftung für den Verlust von Gegenständen während der Kursstunden wird nicht
      übernommen.
7.   Änderungen der Kurszeiten bleiben vorbehalten. An Feiertagen und während der 
      Schulferien finden Kurse nur nach Absprache statt. 
8.   Dem Antragsteller ist die Satzung und die aktuelle Gebührenordnung des
      Kali-Fighter e. V. bekannt.
9.   Ein Rückerstattungsanspruch für bereits gezahlte Beiträge/Gebühren besteht nicht
      (z. B. wegen Nitteilnahme an Kursen oder Kündigung).
10. Die Kündigung der Mitgliedschaft oder der Teilnahme an den Kursen bedarf der Schriftform.
11. Nach einer Kündigung der Kursteilnahme oder der Mitgliedschaft im Kali-Fighter e. V.
      können die noch ausstehenden Kursgebühren auf einmal abgebucht werden.
12. Bei Minderjährigen haften die gesetzlichen Vertreter im vollen Umfang für die 
      Beitragszahlungspflicht.
13. Alle Zahlungen an den Kali-Fighter e. V. sind über das Konto 301418 bei der Raiffeisenbank
      Estenfeld, BLZ 790 630 60, Kontoinhaber: Kali-Fighter e. V. abzuwickeln.
14. Ich bin einverstanden, dass meine Email-Adresse in den Email-Verteiler für Mitglieder
      des Kali-Fighter e. V. aufgenommen wird. 

Der Mitgliedsbeitrag sowie der Beitrag für die optional gewählte Nutzung des Kraftraums
werden halb- bzw. jährlich im Voraus ohne Ermäßigung abgebucht. Aus organisatorischen
Gründen kann die Abbuchung auch gemeinsam mit den Kursgebühren erfolgen.

>>> Zahlweise Mitgliedsbeitrag/Nutzung Kraftraum:


